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STÖRUNGEN IM PROJEKTABLAUF
Projekte, ob sie Bau, Anlagen, IT oder an-

dere Bereiche betre! en, verlaufen oft nicht 

nach Plan. Ablaufstörungen können mit er-

heblichen wirtschaftlichen Folgen verbun-

den sein. Besteller möchten diese Risiken 

vertraglich auf ihre Vertragspartner abwäl-

zen. Die Unternehmer versuchen ihrerseits, 

Forderungen für zusätzliche Vergütungen 

zu begründen.

In der Bauindustrie wird dieses Thema unter 

dem Begri!  der Bauablaufstörung disku-

tiert, in der IT im Zusammenhang mit den 

Mitwirkungspfl ichten des Kunden. In beiden 

Bereichen lassen sich durch eine gute Ver-

tragsgestaltung Konfl ikte vermeiden.
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Ablaufstörung in Projekten

In Projekten entstehen meistens Pro-

totypen oder Werke, welche nur ein-

mal ausgeführt werden. Oft verein-

baren die Parteien dafür eine fi xe 

Vergütung. Nachträgliche Bestel-

lungsänderungen oder auch verän-

derte Ausführungsvoraussetzungen 

bei gleich bleibendem Resultat kön-

nen zu einem Anspruch auf Anpas-

sung dieser Vergütung führen. Das-

selbe gilt, wenn die vertraglichen 

Grundlagen wie Prognosen oder 

Ausschreibungsunterlagen Fehler 

aufweisen und sich auf die Ausfüh-

rung auswirken.  

Projekte werden immer komplexer 

und haben verschiedensten Ansprü-

chen zu genügen. Meist sind neben 

dem Besteller und den ausführenden 

Unternehmern diverse weitere Be-

teiligte wie Architekten, Ingenieure, 

Berater oder Projektleiter involviert. 

Daneben können unvorhergesehene 

Ereignisse wie Wetter, Stromausfäl-

le oder Streiks das Projekt beeinfl us-

sen. Projektverträge versuchen, die-

se Faktoren und deren Folgen (z.B. 

auf Kosten und Termine) möglichst 

umfassend abzubilden, wobei dies 

erfahrungsgemäss kaum je zu 100% 

gelingt.

Ein weiterer Störfaktor, welcher zu-

nehmend an Bedeutung gewinnt, 

sind Pfl ichtverletzungen der für den 

Projektablauf Verantwortlichen: Der 

Besteller fällt Entscheide zu spät 

oder ändert bereits gefällte Entschei-

de, der Planer liefert Pläne zu spät 

oder ein Projektleiter koordiniert das 

Projekt ungenügend. Diese Pfl icht-

verletzungen wirken sich auf das Ver-

hältnis zwischen dem Besteller und 

dem oder den ausführenden Unter-

nehmern aus und ziehen oft Termin- 

und Kostenfolgen nach sich. 

Unternehmer machen in Projekten 

immer öfter Mehraufwand wegen 

Störungen des Projektablaufs gel-

tend, für die sie den Besteller ver-

antwortlich machen. Die Besteller 

wiederum versuchen, die Realisie-

rungszeit des Projekts zu minimieren 

und gleichzeitig ihre Kosten zu opti-

mieren. Dass dabei unterschiedliche 

Interessen aufeinanderstossen, ist of-

fensichtlich. 

Ablaufstörung aus juristischer Sicht

In der Schweiz existiert die «Ablauf-

störung» nicht als juristischer Be-

gri$ . Sie stellt keinen eigenen Tatbe-

stand dar, aus dem sich wie bei einer 

Bestellungsänderung, veränderten 

Ausführungsvoraussetzungen oder 

falschen Prognosen direkt ein Ent-

schädigungsanspruch des Unterneh-

mers herleiten lässt. Anders ist dies 

z.B. in Deutschland, wo bei Baupro-

jekten der Fall von Behinderungen 

und Unterbrechungen während der 

Ausführung konkret in § 6 der VOB/B 

geregelt ist.  Nach heutigem Stand 

dürften Ablaufstörungen rechtlich 

eher zu einem Anspruch auf Ersatz 

eines zugefügten Schadens führen, 

denn als Anspruch auf eine zusätz-

liche Vergütung zu qualifi zieren sein. 

Wobei die Ansichten dazu nach wie 

vor umstritten sind. 

Die Höhe der allfälligen Entschä-

digung besteht in den nachgewie-

senen, e$ ektiv angefallenen Mehr-

kosten. Ein Zuschlag für Risiko und 

Gewinn ist regelmässig umstritten, 

sofern es dazu keine vertragliche 
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Vereinbarung gibt. Eine vertragliche 

Vereinbarung für die Abgeltung von 

Störungen im Projektablauf (und an-

deren Fehlleistungen des Bestellers) 

bildet z.B. Art. 58 Abs. 2 der Norm 

SIA 118. Diese Bestimmung sieht eine 

zusätzliche Vergütung bei besonde-

ren Vorkommnissen vor, welche der 

Besteller verschuldet hat.

Mitwirkungspfl ichten und Mitwir-

kungsobliegenheiten

Damit ein von Ablaufstörungen be-

tro$ ener Unternehmer einen An-

spruch auf Bezahlung seines zusätz-

lichen Aufwandes erhält, muss er 

zuallererst eine Vertragsverletzung 

des Bestellers nachweisen. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, dass 

sich die Pfl ichten des Bestellers klar 

aus dem Vertrag ergeben und dort 

auch als solche bezeichnet werden. 

Innerhalb gewisser Schranken kön-

nen Risiken vertraglich grundsätzlich 

beliebig zugeordnet werden.

Bei IT-Verträgen versuchen Bestel-

ler regelmässig, ihre Mitwirkungs-

pfl ichten als blosse Obliegenheiten 

darzustellen. Im Gegensatz zu Mit-

wirkungspfl ichten besteht bei der 

Verletzung von Mitwirkungsoblie-

genheiten kein durchsetzbarer An-

spruch auf Erfüllung und damit auch 

kein Schadenersatzanspruch.

Ohne vertragliche Abrede ist für die 

Beurteilung  von Ursache und Aus-

wirkung einer Ablaufstörung ent-

scheidend, welcher Risikosphäre 

eine solche zuzurechnen ist. Seitens 

Besteller können dies verspätet ge-

fällte Entscheidungen, Verzug in der 

Lieferung der Plangrundlagen, man-

gelhafte Koordination, mangelhaf-

te Leistungen eines Nebenunterneh-

mers etc. sein. Dem Unternehmer 

zuzuordnen sind hingegen Ursachen, 

welche die Ausführung, Organisation 

und Überwachung seiner Leistungen 

betre$ en. 

Die Schwierigkeiten bei der Gel-

tendmachung von Ansprüchen

In der jüngeren Vergangenheit ha-

ben sich zahlreiche Berater etabliert, 

die den Unternehmer bei der Herlei-

tung und Begründung von Mehrkos-

ten mit Hochrechnungen, basierend 

auf statistischen Grundlagen, unter-

stützen. Besteller behaupten im Ge-

genzug, dass nicht oder nur schwie-

rig nachweisbare Folgen von eigenen 

Versäumnissen gar nicht eingetreten 

sind, berufen sich auf verletzte An-

zeigepfl ichten oder konstruieren Ge-

genforderungen als Abwehrdisposi-

tiv.

Es ist in der Praxis sehr schwierig, 

den durch eine Störung verursach-

ten Mehraufwand eines tatsächlichen 

Ablaufs einem hypothetischen Ver-

lauf gegenüberzustellen und dabei 

zusätzlich eine oft noch unklar gere-

gelte Verantwortungszuordnung zu 

berücksichtigen.

Nachzuweisen sind die Ursachen und 

deren Wirkung auf den Projektablauf 

im Vergleich zum theoretischen Ver-

lauf bzw. zur Produktivität ohne die 

Störung. Dabei sind häufi g komple-

xe Wechselwirkungen zwischen Ur-

sachen, die den verschiedenen Ein-

fl usssphären zuzuordnen sind, zu 

berücksichtigen. Der Unternehmer 

trägt die Beweislast.

Steht der Vergütungsanspruch ein-
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e.

mal fest, muss der e! ektive Mehrauf-

wand, das heisst die Höhe der Mehr-

kosten, noch nachgewiesen werden. 

Es ist in vielen Fällen nicht mög-

lich, z.B. die verursachten Produkti-

vitätseinbussen lückenlos nachzu-

weisen. Ist das Führen eines strikten 

Beweises unmöglich oder unzumut-

bar, erlaubt die Rechtsprechung 

ausnahmsweise den sogenannten 

Wahrscheinlichkeitsbeweis (Beweis-

erleichterung). Aber auch dann muss 

der Unternehmer die Folgen der Stö-

rung immer noch mit überwiegen-

der Wahrscheinlichkeit belegen und 

(im Gerichtsfall) den Richter von der 

Korrektheit seiner geltend gemach-

ten Ansprüche überzeugen können. 

Entscheidend ist (für beide Seiten) 

eine möglichst lückenlose, sehr gut 

geführte Dokumentation aller Vor-

kommnisse während des Projekts, 

z.B. durch Tagesrapporte, Journale 

oder detaillierte Sitzungsprotokol-

le. Weiter ist zwingend, dass der Un-

ternehmer Behinderungen im Ablauf 

rechtzeitig schriftlich anzeigt. Behin-

derungsanzeigen und Abmahnungen 

mögen in einem Projekt nicht stim-

mungsfördernd sein, sind aber uner-

lässlich.

Die Parteistandpunkte sind häufi g 

diametral entgegengesetzt, so dass 

direkte Verhandlungen zwischen den 

Parteien oft zu keinem befriedigen-

den Ergebnis für den Anspruchstel-

ler führen. Gerichte sind keine gute 

Alternative, da komplexe Projektab-

läufe kaum justiziabel sind. Gerich-

te neigen zur Vermeidung eines auf-

wendigen Beweisverfahrens dazu, 

die Ansprüche des Unternehmers an 

nicht erfüllten Anzeigepfl ichten oder 

ungenügend substantiierten Kausal-

ketten und Kostennachweisen schei-

tern zu lassen. Schon deshalb ist eine 

gute Dokumentation zwingend.

Fazit

Ablaufstörungen sind bei grösseren 

Projekten kaum zu vermeiden. Des-

halb ist es sehr wichtig, die folgen-

den Punkte zu beachten:

1. Der vertraglichen Zuordnung von 

Risiken, der Pfl ichten im Projekt-

ablauf sowie der Schnittstellen in 

der Projektorganisation ist schon 

bei der Vertragsverhandlung 

grösstes Augenmerk zu schenken.

2. Die Mitwirkungshandlungen des 

Bestellers sind als echte Mitwir-

kungspfl ichten und nicht als blos-

se Mitwirkungsobliegenheiten 

auszugestalten.

3. Behinderungen und andere Stö-

rungen müssen sofort und schrift-

lich angezeigt werden. Dabei sind 

die Folgen, soweit zu diesem Zeit-

punkt einschätzbar, bekanntzu-

geben. 

4. Der Projektablauf muss lückenlos 

dokumentiert werden.

5. Gerichtsfälle sind langwierig, teu-

er und mit einem ungewissen 

Ausgang verbunden. Der Beizug 

von neutralen Fachpersonen im 

Rahmen eines Schlichtungsver-

fahrens oder eines fachlich kom-

petenten Schiedsgerichts ist im 

Interesse beider Parteien einem 

Gerichtsfall vorzuziehen.
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